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RS OGH 1978/9/12 3Ob116/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.09.1978

Norm

EO §37 Ac

EO §37 P

ZPO §228 C3

Rechtssatz

Die bloss gegen einen Hypothekargläubiger erhobene Klage auf Feststellung des Eigentumsrechtes des Klägers führt im

Gegensatz zu der gegen den betreibenden Gläubiger gerichteten Widerspruchsklage nicht zur Einstellung der

Exekution hinsichtlich der zu Unrecht als Zubehör behandelten Gegenstände und ist daher kein geeignetes Mittel zur

Beseitigung der vermeintlichen Rechtsgefährdung.
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